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Merkblatt  
Allgemeine Hinweise zur Durchführung des Nachweises über den 

vorbeugenden Brandschutz (Bescheinigung nach § 59 Abs. 4 HBO) 
bei Bauvorhaben der Gebäudeklassen 4 und 5. 

 
 
Stand Oktober 2005 
 
 

• Für Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4 und 5 ist nach § 59 Abs. 4 HBO der 
Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes zu erbringen. 

• Gemäß § 78 Abs. 8 Nr. 2 HBO können bis zum 31. Dezember 2008 die 
Nachweise auf Antrag durch die zuständige Brandschutzdienstelle (Amt für 
Brandschutz- und Rettungswesen MTK) kostenpflichtig bescheinigt werden. 

• Für die Beauftragung der Leistung ist ein Antrag (Vordruck MTK) beim 
Amt für Brandschutz- und Rettungswesen des Main-Taunus Kreises zu 
stellen. 

• Die Nachweisführung für die brandschutztechnische Unbedenklichkeit des 
Vorhabens erfolgt aufgrund der vorzulegenden Planunterlagen des 
Antragstellers unter Berücksichtigung des Formulars -Angaben zum 
Nachweis nach § 59 Abs. 4 HBO- des Main-Taunus Kreises. 
Ggf. sind durch den Antragsteller ergänzende Angaben zu erbringen bzw. 
Abstimmungsgespräche mit dem Amt für Brandschutz- und Rettungswesen 
durchzuführen. 
Bei positiver Prüfung des Vorhabens erfolgt eine Bescheinigung über den 
Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes nach § 59 Abs. 4 HBO durch das 
Amt für Brandschutz- und Rettungswesen des Main-Taunus Kreises. 

• Bezüglich der Überwachung der Bauausführung nach § 73 Abs. 2 HBO ist 
durch die Bauherrschaft zu deren Lasten ein Nachweisberechtigter nach § 3 
der Nachweisberechtigten-Verordnung (NBVO) zu beauftragen, der die 
Übereinstimmung der Bauausführung mit dem bescheinigten Nachweis 
überwacht und abschließend prüft. Name und Anschrift des 
Nachweisberechtigten sind der Brandschutzdienststelle vor Baubeginn 
mitzuteilen. 
Auf der Grundlage des Abschlussprüfberichtes des Nachweisberechtigten 
erfolgt dann die Bescheinigung nach § 73 Abs. 2 HBO durch das Amt für 
Brandschutz- und Rettungswesen des Main-Taunus Kreises. 
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Antrag auf eine kostenpflichtige Bescheinigung über den Nachweis 

des vorbeugenden Brandschutzes nach § 59 Abs. 4 HBO 
 
 
 

Auftraggeber 
 
Firma:      Straße:       
 
Name:      Plz / Ort:      
 
Tel.:      Fax:       
 
Hiermit beantragen wir beim Main-Taunus-Kreis, Sachgebiet Vorbeugender Brand- und 
Gefahrenschutz für das Objekt in: 
 
             
(Bauort, Straße und Hausnummer, ggf. zusätzliche Bezeichnungen bzw. Namen) 
 
für den Bauherrn:           
      (Name) 
eine Bescheinigung nach § 59 Abs. 4 HBO. 
 
Hinweis für den Auftraggeber: 
Die Bescheinigung nach § 59 Abs. 4 HBO durch den Vorbeugenden Brandschutz ist 
kostenpflichtig. Die Höhe der Kosten sind in der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Leistungen im Vorbeugenden Brand- und Gefahrschutz im Main-Taunus-Kreis vom 01.12.2002 
festgelegt. 
 
 
 
 
    , den      
  (Ort)    (Datum) 
 
 
 
 
 
 
 
        
(Unterschrift und ggf. Stempel des Auftraggebers) 
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